
FLM0290 - Tradução Comentada do Alemão I (2°/2016) – Profa. Dra. Tinka Reichmann 

 

(Auszug aus dem Strafgesetzbuch - StGB) 
 

Freiheitsstrafe 

§ 38 Dauer der Freiheitsstrafe 

(1) Die Freiheitsstrafe ist zeitig, wenn das Gesetz nicht lebenslange Freiheitsstrafe androht. 

(2) Das Höchstmaß der zeitigen Freiheitsstrafe ist fünfzehn Jahre, ihr Mindestmaß ein 

Monat. 

§ 39 Bemessung der Freiheitsstrafe 

Freiheitsstrafe unter einem Jahr wird nach vollen Wochen und Monaten, Freiheitsstrafe von 

längerer Dauer nach vollen Monaten und Jahren bemessen. 

Geldstrafe 

§ 40 Verhängung in Tagessätzen 

(1) Die Geldstrafe wird in Tagessätzen verhängt. Sie beträgt mindestens fünf und, wenn das 

Gesetz nichts anderes bestimmt, höchstens dreihundertsechzig volle Tagessätze. 

(2) Die Höhe eines Tagessatzes bestimmt das Gericht unter Berücksichtigung der 

persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters. Dabei geht es in der Regel von 

dem Nettoeinkommen aus, das der Täter durchschnittlich an einem Tag hat oder haben 

könnte. Ein Tagessatz wird auf mindestens einen und höchstens dreißigtausend Euro 

festgesetzt. 

(3) Die Einkünfte des Täters, sein Vermögen und andere Grundlagen für die Bemessung 

eines Tagessatzes können geschätzt werden. 

(4) In der Entscheidung werden Zahl und Höhe der Tagessätze angegeben. 

§ 41 Geldstrafe neben Freiheitsstrafe 

Hat der Täter sich durch die Tat bereichert oder zu bereichern versucht, so kann neben einer 

Freiheitsstrafe eine sonst nicht oder nur wahlweise angedrohte Geldstrafe verhängt werden, 

wenn dies auch unter Berücksichtigung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 

des Täters angebracht ist. Dies gilt nicht, wenn das Gericht nach § 43a eine 

Vermögensstrafe verhängt. 

[…] 

Vierter Titel 

Strafaussetzung zur Bewährung 

§ 56 Strafaussetzung 

(1) Bei der Verurteilung zu Freiheitsstrafe von nicht mehr als einem Jahr setzt das Gericht 

die Vollstreckung der Strafe zur Bewährung aus, wenn zu erwarten ist, daß der Verurteilte 

sich schon die Verurteilung zur Warnung dienen lassen und künftig auch ohne die 

Einwirkung des Strafvollzugs keine Straftaten mehr begehen wird. Dabei sind namentlich die 

Persönlichkeit des Verurteilten, sein Vorleben, die Umstände seiner Tat, sein Verhalten nach 
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der Tat, seine Lebensverhältnisse und die Wirkungen zu berücksichtigen, die von der 

Aussetzung für ihn zu erwarten sind. 

(2) Das Gericht kann unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 auch die Vollstreckung 

einer höheren Freiheitsstrafe, die zwei Jahre nicht übersteigt, zur Bewährung aussetzen, 

wenn nach der Gesamtwürdigung von Tat und Persönlichkeit des Verurteilten besondere 

Umstände vorliegen. Bei der Entscheidung ist namentlich auch das Bemühen des 

Verurteilten, den durch die Tat verursachten Schaden wiedergutzumachen, zu 

berücksichtigen. 

(3) Bei der Verurteilung zu Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten wird die 

Vollstreckung nicht ausgesetzt, wenn die Verteidigung der Rechtsordnung sie gebietet. 

(4) Die Strafaussetzung kann nicht auf einen Teil der Strafe beschränkt werden. Sie wird 

durch eine Anrechnung von Untersuchungshaft oder einer anderen Freiheitsentziehung nicht 

ausgeschlossen. 

§ 56a Bewährungszeit 

(1) Das Gericht bestimmt die Dauer der Bewährungszeit. Sie darf fünf Jahre nicht 

überschreiten und zwei Jahre nicht unterschreiten. 

(2) Die Bewährungszeit beginnt mit der Rechtskraft der Entscheidung über die 

Strafaussetzung. Sie kann nachträglich bis auf das Mindestmaß verkürzt oder vor ihrem 

Ablauf bis auf das Höchstmaß verlängert werden. 

[…] 

Neunzehnter Abschnitt 

Diebstahl und Unterschlagung 

§ 242 Diebstahl 

(1) Wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, die Sache 

sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 

oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

[…] 

Zwanzigster Abschnitt 

Raub und Erpressung 

§ 249 Raub 

(1) Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Anwendung von Drohungen mit 

gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben eine fremde bewegliche Sache einem anderen in 

der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, wird mit 

Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. 

(2) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 

Jahren. 

[…] 
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